
Rechtslage
Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 3. November 2006, 14:11

Ist doch genau das was ich sagte. Du hingegen meintest eben, dass man durch das Copyright-
Zeichen Klagerecht bekommt:

"Mit dem © kann man also sein eigenes Werk definitiv schützen,und hat Klagerecht bei
Missbrauch auch in Deutschland."

Ich denke der Herr Saxburger kann da zustimmen;)
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